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• Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 

- Neuregelungen zum Ort der Dienstleistung

- Erweiterte Meldepflichten

- Instruktive Beispielsfälle

- Vorsteuer-Vergütungsverfahren
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• Praktische Auswirkungen

- EDV-System 

- Stammdatenmanagement

- Risiken und Probleme

- Umsetzung der Änderungen
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Änderungen durch das 
Mehrwertsteuerpaket 2010
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Mehrwertsteuerpaket 2010
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Europarechtliche Grundlagen des Mehrwertsteuerpaket s

• Änderungsrichtline 2008/8/EG vom 12.02.2008 
bezüglich des Orts der Dienstleistung

• Richtlinie 2008/9/EG vom 12.02.2008 
zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer 
an in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen

Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Neuregelungen zum Ort der Dienstleistung - Einführung
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• Jahressteuergesetz 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I 2008 S. 2794)
bzw. aktueller Gesetzesentwurf des "3. Umsatzsteueränderungsgesetz" 
(§§ 3a, 3b und 3e bzw. §§ 18a und 18b sowie §§ 18g, 18 Abs. 9 UStG i.V.m. 
§§ 59-61a UStDV)

an in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Steuerpflichtigen

Umsetzung in nationales Recht
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Generelle Ausnahmen für B2B und B2C

• Grundstücksbezogene Leistungen (Belegenheitsort)

Business to Customer (B2C)

Neuer Grundsatz
Sitzort des Leistungsempfängers 
(Unternehmern gleichgestellt: 
nichtunternehm. jurist. Pers. mit USt-ID!)

Business to Business (B2B)

Grundsatz (wie bisher)
Sitzort des leistenden Unternehmers
(ggf. Betriebsstättenort) 

Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Neuregelungen zum Ort der Dienstleistung - Überblick
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• Grundstücksbezogene Leistungen (Belegenheitsort)
• Kurzfristige Vermietung (i.d.R. 30, evtl. 90 Tage) von Beförderungsmitteln (Ort der Übergabe)
• Kulturelle, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche u.ä. Dienstleistungen (Veranstaltungsort)
• Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen (Darreichungsort bzw. Abgangsort bei i.g. Reisen)
• Personenbeförderungsleistungen (Wegstrecken)

Weitere Ausnahmen für B2C

• Güterbeförderungsleistungen einschließlich Nebentätigkeiten (wie bisher)
• Vermittlungsleistungen (wie bisher Ort des vermittelten Umsatzes)
• Begutachtung von und Arbeiten an beweglichen Gegenständen (wie bisher Tätigkeitsort)
• "Katalogleistungen" an Drittländer (wie bisher Sitzort des Leistungsempfängers)
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Neuregelungen zum Ort der Dienstleistung - Änderungen mit späterem 
Wirksamwerden 

Ab 01.01.2011

Ort der kulturellen, wissenschaftlichen, unterrichtenden, sportlichen oder 
ähnlichen Leistungen wie Messen oder Ausstellungen im B2B-Geschäft
• Eintrittsberechtigungen: in allen Fällen am Veranstaltungsort
• Sonstige veranstaltungsbezogene Leistungen: 

Leistungsempfängerortsprinzip (B2B!)
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Ab 01.01.2013
Ort der langfristigen Vermietung von Beförderungsmitteln im B2C-Geschäft 
• Empfängerort

Ab 01.01.2015

Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- sowie elektronisch erbrachte 
Dienstleistungen an in der EU ansässige Privatkonsumenten 
• Empfängerort
• Option zum „One-Stop-Shop (Einortregistrierung)“

für EU- und Nicht-EU-Dienstleister
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Neuregelungen zum Ort der Dienstleistung - Erläuterungen

Anwendung der Neuregelungen für 
ab dem 01.01.2010 ausgeführte Leistungen

Entscheidende Vorfragen in Bezug auf Leistungsort
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Allge-
meines

Entscheidende Vorfragen in Bezug auf Leistungsort

• Unterscheidung zwischen Lieferung und sonstige Leistung

• Leistungsart(en) bei komplexen Dienstleistungen

Verbleibende Abgrenzungsfragen im internationalen Kontext 
wegen von den Grundregeln abweichender Leistungsorte
(z.B. Grundstücksleistungen)
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Neuregelungen zum Ort der Dienstleistung - Erläuterungen (1/2)

Empfängerortsprinzip bedeutet Vereinfachung, da einige 
Abgrenzungsfragen wegfallen (z.B. Managementleistungen)

Grundsätzlich keine Ortsverlagerung durch Verwendung
der USt-ID mehr
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B2B

der USt-ID mehr

Nichtunternehmerisch tätige juristische Personen mit USt-ID,
z.B. Gebietskörperschaften, Vereine, Finanzholdings,
werden Unternehmern gleichgestellt

Leistung muss für unternehmerischen Bereich ausgeführt sein
(gilt aber auch für nichtsteuerbare Umsätze, 
z.B. GiG oder Anteilsausgabe)
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Neuregelungen zum Ort der Dienstleistung - Erläuterungen (2/2)

Privat bezogene Dienstleistungen unterliegen nicht der B2B-
Ortsregel

• Aber Verwendung einer USt-ID lässt auf die Unternehmer-
eigenschaft sowie  auf den Bezug für das Unternehmen 
schließen (Drittlandsunternehmer sollten für 
„Nichtkatalogleistungen“ einen entsprechenden Nachweis 
bringen, z.B. Unternehmerbescheinigung) 
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B2B

Auslandsansässigkeit i.S.d. § 13b UStG selbst dann, wenn 
ausländischer Unternehmer im Inland eine Betriebsstätte hat,
aber diese nicht tätig wird (Entfall des Attraktionsprinzips!)

Ist der Leistende im anderen Mitgliedstaat nicht ansässig,
wird der Leistungsempfänger zwingend zum Steuerschuldner
in den Fällen der B2B-Grundregel
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Erweiterte Meldepflichten - Zusammenfassende Meldung

B2B

Ausdehnung der Zusammenfassenden Meldungen : 
Ab 2010 auch für innergemeinschaftliche Dienstleistungen , deren Leistungsort
im Land des Leistungsempfängers liegt und für die das Reverse-Charge-Verfahren 
Anwendung findet (d.h. für steuerpflichtige Dienstleistungen im B2B-Grundfall)

• Monatliche statt vierteljährliche ZM-Abgabe in neuem Gesetzesentwurf

• Verstöße haben Bußgelder zur Folge
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• Verstöße haben Bußgelder zur Folge
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Erweiterte Meldepflichten - Zusammenfassende Meldung

• Bis einschließlich 2009 Abgabe einer ZM nur, wenn ein Unternehmen getätigt hat:

- Innergemeinschaftliche Lieferungen 

- Lieferungen als Mittelmann im innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft

ð Für diese Unternehmen (z.B. im Produktions- oder Vertriebsbereich) lediglich 
Ausweitung der ZM z.B. für ð Innergemeinschaftliche Wartungs-/Reparaturleistungen

oder für ð Innergemeinschaftliche Überlassung von Lizenzen 

• Unternehmen, die bisher keine ZM abgeben mussten , sind ab 2010 hierzu erstmals 
bei Erbringung bestimmter innergemeinschaftlicher Dienstleistungen verpflichtet
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bei Erbringung bestimmter innergemeinschaftlicher Dienstleistungen verpflichtet

• Organgesellschaften sind nicht zur Abgabe von eigenen USt-Meldungen verpflichtet 
ð müssen bei Ausführung entsprechender Umsätze allerdings eigene ZMs abgeben!

*) Soweit sie in einem anderen Mitgliedsstaat steuerpflichtige Dienstleistungen erbringen 

Beispiele betroffener Branchen

Telekommunikation und Medien IT-Dienstleister Logistik, Transport, Spedition

Finanzdienstleister*) Personaldienstleister, Ingenieure Beratung, Werbung, Marketing
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Erweiterte Meldepflichten - sonstige verfahrensrechtliche Änderungen

B2B

In Umsatzsteuer-
Meldungen sind diese 

Verlagerung der 
Steuerschuld im

Korrespondierend
zur Verlagerung der 

© 2009 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Meldungen sind diese 
B2B-Leistungen
gesondert anzugeben

ð Größerer 
Detaillierungsgrad

Steuerschuld im
B2B-Grundfall
(mit Steuerentstehung 
bei Leistungsbewirkung 
- unabhängig von 
Rechnung!)

zur Verlagerung der 
Steuerschuld ist 
die zwingende Angabe 
der USt-ID des 
Leistungsempfängers
auf Rechnungen
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Instruktive Beispielsfälle

Beispiel 1

DE Unternehmer AT Unternehmer

Beratungsleistung
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Derzeitige Beurteilung (bis 31.12.2009) und ab 01.0 1.2010:
• Beratungsleistung im B2B-Bereich
• Leistungsempfängerortsprinzip (§ 3a Abs. 3,4 a.F., Abs. 2 n.F.)
• In Österreich steuerbar und steuerpflichtig
• Rechnung ohne Umsatzsteuer / Reverse Charge in Österreich

ð Materiell-rechtlich keine Änderung
ð Ab 01.01.2010 aber gesonderte Meldung in ZM bzw. in USt-VA sowie zwingende Angabe

der USt-ID des Leistungsempfängers in der Rechnung
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Abwandlung:
Beratungsleistung in 2010 an russischen Unternehmer  hätte aus 
deutscher Sicht dieselben materiell-rechtlichen Fol gen, 
aber ohne die neuen Meldepflichten (da kein EU-Unte rnehmer) 



Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Instruktive Beispielsfälle

Beispiel 2

DE Auftragnehmer EU-ES
Auftraggeber

EU-ES
Unterauftrag-

geber Wartungsarbeit 
in Spanien

Wartungsarbeit 
in Spanien
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Derzeitige Beurteilung (bis 31.12.2009):
• DE ðððð Kunde ES: Arbeiten an beweglichen Gegenständen § 3a Abs. 2 Nr. 3c UStG;

Tätigkeitsort in ES; Reverse-Charge-Verfahren; Rechnung ohne USt
• ES ðððð DE: Tätigkeitsort in ES; Rechnung mit spanischer USt; hier kein Reverse Charge 

Verfahren; DE beantragt Vorsteuer-Vergütung in Spanien

Ab 01.01.2010: (Vereinfachung):
• DE ðððð Kunde ES: Arbeiten an beweglichen Gegenständen (§ 3a Abs. 2 UStG n.F.); Leistungsort 

beim Empfänger ES in Spanien; Rechnung ohne USt, aber mit USt-ID ES; 
Reverse-Charge-Verfahren in ES; Meldung der Leistung in ZM und USt-VA;

• ES ðððð DE: Leistungsort beim Empfänger DE in Deutschland; Rechnung ohne USt; 
zwingend Reverse-Charge-Verfahren in DE
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Änderungen durch das Mehrwertsteuerpaket 2010 
Vorsteuer-Vergütungsverfahren

Elektronisches Verfahren für
Vorsteuervergütungen an EU-Unternehmer ab 2010

• Adressierung des Antrags an jeweiligen Vergütungsstaat 
über elektronisches Portal des Ansässigkeitsstaats (BZSt in Deutschland)

• Ansässigkeitsstaat prüft vorab die Vollständigkeit und Zulässigkeit des Antrags

• Im Grundsatz keine Einsendung von Originalbelegen (u.U. Kopien elektronisch)

• Verlängerung der Antragsfrist auf 30.9. des Folgejahres

© 2009 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

• Verlängerung der Antragsfrist auf 30.9. des Folgejahres

• Verzinsung des Erstattungsanspruchs 
(nach 4 Monaten in der Regel bzw. 8 Monaten bei Nachfragen)

• Herkömmliches Vergütungsverfahren für „Drittlandsunternehmer“
- Papierverfahren im Vergütungsstaat
- Antragsfrist 30.06. des Folgejahres
- Eigenhändige Unterschrift des Unternehmers
- Vorlage von Rechnungen und Einfuhrbelegen im Original
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Praktische Auswirkungen
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Hauptneuerungen

• Ort der Dienstleistung

- B2B: Ort des Kunden

- B2C: Ort des Unternehmers

- Ausnahmeregelungen 
(z.B. Vermietung von Kfz)

Auswirkungen auf EDV

• Einrichtung neuer Steuerschlüssel

• Anpassung der automatisierten 
Steuerschlüsselfindung

• Anpassung von Hinweisen
auf den Rechnungen

Praktische Auswirkungen 
EDV-System - Überblick
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• Ausweitung der Zusammenfassenden 
Meldung auf Dienstleistungen

• Neue Felder in der USt-Voranmeldung 
und Erklärung

• Neues Vorsteuervergütungsverfahren

• Berichtswesen für
Dienstleistungs-ZM

• Mapping/Überleitung von neuen 
Steuerschlüsseln zu den Feldern 
in der USt-VA/-Erklärung

• Möglichkeiten eines (teil-)automa-
tisierten Vorsteuervergütungs-
prozesses nutzen
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Wird der Steuerschlüssel durch Ihr System automatisch vergeben? 
Oder geschieht dies manuell? 1

Kann das System zwischen verschiedenen Arten von sonstigen Leistungen
für umsatzsteuerliche Zwecke unterscheiden?2

Sind Sie in der Lage, alle relevanten Kundendaten zu erfassen bzw. abzufragen (v.a. USt-ID)?3

Praktische Auswirkungen 
EDV-System - Checkliste
Checkliste
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Können Sie die für die ZM relevanten Daten schnell und korrekt aus dem System abfragen?4

Enthalten die Rechnungen die vorgeschriebenen Informationen?5

Haben Sie Kunden in Ländern, in denen Ihre Dienstleistungen steuerfrei sind?6

Bilden Sie Reverse-Charge -Einkäufe gegenwärtig korrekt in System
und USt-Voranmeldung ab? 7
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Praktische Auswirkungen 
EDV-System - Steuerlogik

Fallbeispiel – Steuerlogik, Steuerschlüssel und ZM:
Die deutsche DE-GmbH erbringt verschiedene Leistungen
an österreichische Kunden:

DE-GmbH

Kunde B(usiness)
2) Installation (= Werklieferung)

1) Reparatur (= Werkleistung)
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Kunde C(onsumer)
4) Installation (= Werklieferung)

3) Reparatur (= Werkleistung)

Fall
Tätig-

keitsland
Kunde Leistung Steuerschlüssel ZM

Kd-
USt-ID

Rechn-
Hinweis

1) AT B(usiness) Reparatur DE-0%-Reverse Charge (ZM) ü ü RC

2) AT B(usiness) Installation DE-0%-Reverse Charge (Nicht ZM) ü RC

3) AT C(onsumer) Reparatur AT-20%-Umsatzsteuer ./.

4) AT C(onsumer) Installation AT-20%-Umsatzsteuer ./.



Praktische Auswirkungen 
Stammdatenmanagement - Fokus: Produkte/Material

• Leistungsspektrum des Unternehmens vor dem Hintergrund
"MWST-Paket 2010" untersuchen

• Unternehmensspezifische Unterteilung der Produkte notwendig
für Steuerermittlung bei Dienstleistungen

Beispiel: SAP® Version 6.0: 
Steuerklassifikation
Material – Standard

Beispiel für unternehmensspezifische 
Anpassung des Standards
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Steuer-
typ

St-
Klass.

Bezeichnung

MWST 0 Keine Steuer

MWST 1 Volle Steuer

MWST 2 Halbe Steuer

MWST 3 Niedrigsteuersatz

Steuer-
typ

St-
Klass.

Bezeichnung

MWST 0 Keine Steuer

MWST 1 Lieferung – Volle Steuer

MWST 2 Lieferung – Halbe Steuer

MWST 3 Lieferung – Niedrigsteuersatz

MWST 4 Reparaturleistung – Volle Steuer

MWST 5 Grundstücksleistung – Volle Steuer

MWST 6 Vermietung – Volle Steuer

MWST … …



Praktische Auswirkungen 
Stammdatenmanagement - Fokus: Unternehmereigenschaft von Kunden

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer

Drittlandskunde:
Durch zuständige Behörde im Sitzstaat 
ausgestellte Unternehmerbescheinigung 
(Aktualität beachten!)

EU-Kunde:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-ID)

© 2009 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft22 Mehrwertsteuerpaket 2010 - Sind Sie gerüstet?

Name Rechtsform Anschrift

• Wachsende Bedeutung der USt-ID und ihrer Gültigkeitsprüfung
• Organisation der Erfassung der USt-ID bei Anlage von Geschäftspartnern im System 
• Sicherstellung der Gültigkeit der USt-ID im Leistungszeitpunkt 
• Deloitte USt-ID-Verifyer:

Qualifizierte Bestätigungsabfrage beim BZSt incl. Auswertung und Empfehlungen



Praktische Auswirkungen 
Risiken und Probleme

Mögliche Risiken und Probleme bei Verstößen:

• Kosten- und zeitintensive manuelle Aufarbeitung und 
Erklärungsberichtigung

• Unangenehme Nachfragen bei Kunden oder notwendige 
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• Unangenehme Nachfragen bei Kunden oder notwendige 
Rechnungsberichtigungen bzw. -neuausstellungen

• Festsetzung von Umsatzsteuer und Nachzahlungs-
zinsen, wenn der Nachweis nicht geführt werden kann, 
dass der Leistungsempfänger Unternehmer ist

• Ordnungswidrigkeiten, 
die mit Geldbußen geahndet werden können



Definition des Umfanges und des Aufwandes für die Anpassungen
im EDV-System

1

Sicherstellung, dass die Anpassungen in allen Konzern-
unternehmen umgesetzt werden, die in EU-Ländern3

Bereitstellung der erforderlichen IT-Ressourcen2

Praktische Auswirkungen 
Umsetzung der Änderungen - Herausforderungen

© 2009 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Training des Personals5

Organisatorische Umsetzung der Meldepflichten4

Aktualisierung von Handbüchern sowie 
Prozessdokumentation

6

unternehmen umgesetzt werden, die in EU-Ländern
steuerpflichtige Dienstleistungen ausführen

3
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Praktische Auswirkungen 
Umsetzung der Änderungen - Methodik

JETZT

III. Quartal
2009

Stufe 1: MEASURE

Was beinhaltet die neue 
Gesetzgebung?

Welche Auswirkungen ergeben 
sich für mein Unternehmen?

Stufe 2: DESIGN

Wie sehen meine Prozesse und 
Systeme gegenwärtig aus?

Wie müssen sie in 2010 (2015) 
aussehen?
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IV. Quartal
2009

Anfang
2010

Systeme gegenwärtig aus? aussehen?

Stufe 3: IMPLEMENT

Implementierung der Anpassungen,
die in Stufe 2 identifiziert wurden

Maßnahmen der 
Qualitätssicherung

Stufe 4: REVIEW

Überprüfung und Bewertung
der Anpassungen

Müssen weitere Änderungen 
vorgenommen werden?



Fragen?
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Diese Mandanteninformation
enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu werden. 
Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft 
oder ein rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen 
jedweder Art auf Inhalte dieser Broschüre oder Teile davon stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko. Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt keinerlei Garantie oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt 
dieser Mandanteninformation. Aus diesem Grunde empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung einzuholen.
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